
HINWEIS ZUR PSEUDOARZTNUMMER: 
Gemäß dem Rahmenvertrag Entlassmanagement (Vereinbarung zwischen GKV-Spitzenverband, Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung und Deutscher Krankenhausgesellschaft) und dem Bundesmantelvertrag für Zahnärzte (Verein- 
barung zwischen GKV-Spitzenverband und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung) sind Pseudoarztnummern auf 
Entlass- und Zahnarztrezepten nicht (mehr) zulässig. Diese Vorgaben gelten für Ärzte. Apotheken haben grundsätzlich 
keine Prüfpflicht auf Richtigkeit der angegebenen Nummer (es sei denn, ein regionaler Liefervertrag enthält dazu ab-
weichende Vereinbarungen).

BSNR/LANR: Was muss die Apotheke prüfen?

GKV-Rezept: Sind LANR/BSNR auf dem Rezept angegeben?

Apotheke hat keine Prüfpflicht  
auf Richtigkeit der angegebenen Nummer! Rezept zulasten einer Ersatzkasse Rezept zulasten einer Primärkasse

Ist eine Nummer offensichtlich falsch oder ergeben  
sich aus der Verordnung ansonsten Hinweise auf eine 

Fälschung (Beispiel: abweichende LANR/BSNR an  
verschiedenen Stellen auf dem Rezept,  

z. B. Arztstempel/Codierzeile/Personalienfeld)?

Fehlende BSNR/LANR berechtigt nicht zur  
Zurückweisung der Verordnung gemäß  

§ 4 Abs. 2 AVV der Ersatzkassen.

Das Rezept kann beliefert werden,  
die Apotheke kann aber auch gemäß  

§ 4 Abs. 2 AVV die fehlende Nummer ergänzen.

Ergeben sich keine weiteren Bedenken, 
 ist die Rezeptbelieferung möglich.

BSNR/LANR nach Rücksprache mit dem Arzt  
ergänzen, Änderung abzeichnen. Ist der Arzt nicht  

erreichbar, auch dies auf dem Rezept  
dokumentieren. 

Prüfpflicht im Liefervertrag  
vereinbart (z. B. in Bayern)?

Vorgabe gemäß § 17 Abs. 5 ApBetrO:  
Bei erkennbaren Irrtümern, Unlesbarkeit oder  

sonstigen Bedenken muss zunächst diese Unklarheit 
beseitigt werden.

Heilungsmöglichkeit gemäß § 6 Abs. 1 lit.  
Rahmenvertrag:  

Die Apotheke darf bei LANR/BSNR Korrekturen/ 
Ergänzungen vornehmen. Tut sie dies nicht, entsteht 

trotzdem ein Vergütungsanspruch, es sei denn,  
ein Liefervertrag sieht diesbezüglich andere  
Regelungen vor (ggf. Vereinbarung zu einer  

Prüfpflicht bei Primärkassen).
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Häufig taucht in der Apotheke die Frage auf, was hinsichtlich BSNR/LANR auf einem Individualrezept zulasten einer GKV durch die Apotheke zu prüfen ist.  
Dazu greifen verschiedene Vertragsvorgaben ineinander: Rahmenvertrag, (regionale) Arzneiversorgungsverträge und Apothekenbetriebsordnung. 


